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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

EU - Fz - Wi

zu Punkt … der 990. Sitzung des Bundesrates am 5. Juni 2020

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und 
(EU) 2019/876 aufgrund von Anpassungen infolge der COVID-19-
Pandemie

COM(2020) 310 final; Ratsdok. 7620/20

A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

1. Der Bundesrat begrüßt die Zielsetzung des Verordnungsvorschlags, die Mög-

lichkeiten zur Kreditvergabe in der aktuellen COVID-19-Pandemie durch ziel-

gerichtete Anpassungen der regulatorischen Rahmenbedingungen zu verbessern 

und damit insbesondere die Kreditversorgung des Mittelstands zu gewährleis-

ten. 

2. In diesem Zusammenhang stellt aus Sicht des Bundesrates insbesondere der 

vorgeschlagene vorgezogene Geltungsbeginn für den überarbeiteten Faktor zur 

Unterstützung von KMU und für den neuen Faktor zur Unterstützung von Infra-

strukturfinanzierung einen wichtigen Beitrag dar. 
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3. Die COVID-19-Pandemie unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung der 

staatlichen Förderbanken und deren Förderkreditangebot zur Vermeidung von 

Finanzierungsengpässen gerade in Krisensituationen. Bei der Ausreichung von 

Förderkrediten nehmen dabei Sparkassen, Genossenschaftsbanken und private 

Banken in ihrer Hausbankfunktion eine wichtige Rolle ein.

4. Damit die staatlichen Hilfsmaßnahmen eine noch größere Wirkung entfalten 

können, bittet der Bundesrat die Bundesregierung, sich im weiteren Verhand-

lungsverlauf ergänzend zu den bereits vorgeschlagenen Maßnahmen für die 

Schaffung einer generellen Ausnahme von Förderkrediten bei der Berechnung 

der aufsichtsrechtlichen Verschuldungsquote einzusetzen. Zudem sollten die 

von den staatlichen Förderbanken bereitgestellten Haftungsfreistellungen als 

Kreditrisikominderung durch Anpassung der entsprechenden europäischen Re-

gelungen generell anerkannt werden.

B 

5. Der Finanzausschuss

empfiehlt dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-

nis zu nehmen.


